…………….….…..……..……...................
…………….….…..……..……...................
…………….….…..……..……...................
…………….….…..……..……...................
…………….….…..……..……................. ...............................................................
………………….…….……….................
………………………..………..................
……………………… , den ………………..

Betrifft:  …………………………………………………………………………………………………

Sehr geehrte Damen und Herren

Bei Ihrer Forderung bestreite ich grundsätzlich Zinsen, die 5 % übersteigen sowie alle Gebühren wie Verzugsschaden, Teilzahlungszuschläge und Bonitätsprüfung. 
„Der Verspätungsschaden nach Art. 106 OR ist nur soweit zusätzlich zu den 

gesetzlich geschuldeten Verzugszinsen gemäss Art. 104 OR zu ersetzen, als er 

diese übersteigt. Macht der Gläubiger einen den Verzugszins übersteigenden Schaden geltend, 

trägt er hierfür die Beweislast (Art. 106 OR in Verbindung mit Art. 8 ZGB; BGE 

117 II 256
 E. 2b S. 258). In der Regel ist dafür ein konkreter Schadensnachweis 

erforderlich“ (BGE 123 III 241 39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1997).
Sobald ich einen Rückzahlungsvorschlag für den tatsächlich geschuldeten Betrag machen kann,  werde ich mich bei Ihnen melden.

Mit freundlichen Grüssen 

……………………………………………………….
